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REGLEMENT für APPORTIERPRÜFUNGEN 

mit Kaltwild 

1 Einleitung 

1.1 Allgemein 

Der Retriever ist der unentbehrliche Helfer des Jägers für die Arbeit nach Schuss. 

1.2 Ziel 

Ziel dieser Prüfungen ist die Feststellung der Brauchbarkeit des Hundes für den 
Jagdbetrieb und damit die Eignung zur Zucht. 

1.3 Grundlage 

Grundlage dieser Prüfungsordnung ist die von der AGJ (Arbeitsgemeinschaft für das 
Jagdhundewesen) erlassene Prüfungs- und Leistungsrichterordnung (PLRO), für die 
Jagdhundeclubs. 

1.4 Geltungsbereich 

Dieses Reglement gilt für alle in der Schweiz durchgeführten Apportierprüfungen mit 
Kaltwild. 

1.5 Meldung in der Gebrauchshundeklasse 

Das Bestehen dieser P üfung berechtigt den Retriever zur Meldung in der 
Gebrauchshundeklasse anlässlich internationaler, nationaler und RCS-Ausstellungen in 
der Schweiz. 

2 Ausschreibung und Organisation 

Die Verantwortung für die Organisation, Durchführung und Leitung der Prüfungen liegt bei 
der Jagdkommission des RCS 

2.1 Meldung und Publikationen 

Prüfungen nach diesem Reglement müssen der Technischen Kommission für das 
Jagdhundewesen (TKJ) entweder durch Publikatie>r:Lauf der interaktiven Homepage der 
AGJ oder mittels des offiziellen Formulars TKJ gemeldet werden. 
Diese Ausschreibung muss 10 Wochen vor Prüfungsdatum erfolgt sein. Zudem erfolgt die 
Ausschreibung in den offiziellen Publikationsorganen des RCS. 

2.2 Richter und Prüfungsleiter 

Prüfungen mit Kaltwild dürfen nur von folgenden Richtern gerichtet werden: 
• gewählte nationale und internationale Jagdhunderichter des RCS, die zugleich TKJ-
Richter sind.
• Britische Richter, die auf den A und B Listen des Britischen Kennel Clubs eingetragen

sind
• ausländische Richter, die für CACT- Prüfungen (,,Cold Game Tests" und Field Trials)

zugelassen sind.
Der Prüfungsleiter muss ein von der TKJ anerkannter Prüfungsleiter sein. 
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6 Prüfungsbestimmungen 

6.1 Prüfungsdurchführung 

Die Durchführung und Leitung der Prüfung ist Sache der Jagdkommission und des TKJ­
Prüfungsleiters. Mindestteilnehmer sind sechs Hunde. 

6.2 Prüfungsaufgaben 

Die Aufgaben müssen echten Jagdcharakter haben. 

6.3 Schussabgaben 

Schüsse sollen mehrheitlich mit einem Jagdgewehr abgegeben werden und bei 
Markierungen vor dem Auswerfen des Wildes erfolgen. 

6.4 Wasserarbeit 

Für die Vergabe des CACT und R-CACT muss der Hund schwimmend aus dem Wasser 
apportieren. Falls kein Wasser zur Verfügung steht, muss nachgewiesen werden, dass 
der Hund anlässlich einer offiziellen Prüfung (national oder international) erfolgreich aus 
dem Wasser apportiert hat. Dies muss im Leistungsheft eingetragen und von zwei 
Richtern unterschrieben sein. Das Zertifikat ist zwei Jahre gültig. 

7 Bewertung 

7.1 Schwere Fehler 

• übermässige Abhängigkeit vom Hundeführer
• nachlässiges Apportieren (sloppy retrieving)
• lautes Einwirken durch den Hundeführer
• unruhiges Verhalten am Bein, so dass der Hundeführer dem Hund zuviel

Aufmerksamkeit schenken muss
• mangelnde Führigkeit und / oder unnötige Störung des bejagten Gebiets
• schlechtes Markieren und / oder schlechtes Merken der Fallstelle
• mangelhaftes Fussgehen
• langsames Arbeiten und / oder mit wenig Initiative

7.2 Ausscheidungsfehler 

• Tauschen
• aggressives Verhalten gegenüber Menschen und/oder anderen Hunden
• hartes Maul
• zweimaliges Begehen eines schweren Fehlers
• Winseln oder Bellen
• Schussscheue (siehe 5.4)
• Einspringen
• ausser Kontrolle geraten
• Wild hetzen oder weitersuchen mit Kaltwild im Fang
• nicht finden / nicht zurückbringen eines Stückes / nicht aufnehmen
• Anfassen des Hundes vor dem Schicken

Verweigerung, Wasser anzunehmen
• hochgradiges Knautschen
• 'eye-wipe' (eine nicht genützte Chance, Wild zu finden und zurückzubringen, wenn

dieses Stück Wild vom nachfolgend geschickten Hund unter den genau gleichen
Bedingungen gefunden oder zurückgebracht oder aber von einem Richter
aufgehoben wird).

• 'Einspringen' (der Hund verlässt ohne Aufforderung seinen Platz beim Hundeführer
und muss gestoppt werden).
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• 'Ausser Kontrolle' (der Hund hört nicht auf die Befehle des Hundeführers und kann
weder ins richtige Suchgebiet geschickt noch zurückgerufen werden).

Ein Hund, der einen ausscheidenden Fehler macht, wird nicht mehr weiter geprüft. Er 
erscheint auf der Rangliste als elimine. 

7.3 Qualifikationen 

Für jede Aufgabe werden maximal 20 Punkte vergeben. Die Qualifikationen werden durch 
die erreichte Punktzahl im Verhältnis zur maximalen Punktzahl bestimmt: 
Mehr als 90 Prozent: 
Mehr als 80 Prozent: 
Mehr als 70 Prozent: 

vorzüglich (v) 
sehr gut (sg) 
gut (g) 

70 Prozent und weniger bedeutet non classe (nc), (bestanden aber nicht klassiert) 
50 Prozent und weniger bedeutet mangelhaft, nicht bestanden 

7.4 Einspruch 

Es gilt die Einspruchsordnung gemäss Art. D 7 der PLRO der AGJ. 

8 Schlussbestimmungen 

8.1 Korrektheit 

Der in diesem Reglement in männlicher Form abgefasste Text gilt sinngemäss auch für 
die weibliche Form. Im Zweifelsfall ist der deutsche Text massgebend. 

8.2 Genehmigung 

Dieses Reglement der Apportierprüfungen für Retriever steht im Einklang mit der 
Prüfungs- und Leistungsrichter Ordnung (PLRO) und wurde von der der AGJ (TKJ) 
genehmigt. 

Die Technische Kommission für das Jagdhundewesen 

l

sident TKJ Sekretär TKJ 

/-/L-

Dr. W. Müllhaupt Silvia Mutter 

REGLEMENT für APPORTIERPRÜFUNGEN mit Kaltwild 5 von 6 




